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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 29.06.2009 den nachstehend genannten 
Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 942/1 – Greuel 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst das Gebiet beiderseits des westlichen Abschnittes 
der Greueler Straße - ab Haus-Nr. 25 - und des westlich anschließenden Weges, im Süden und 
Westen von den Anlagen der Museumsbahn begrenzt, sowie im Norden vom Talraum begrenzt, 
der zwischen Möschenborn und der Hofschaft Greuel liegt. 

Planungsziel: Es soll insbesondere die zulässige Bebauung in der Hofschaft Greuel festgelegt 
werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft.
 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen,
 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. Etage, Zi. C156, während
 
der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von

14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über 
den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018) über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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2. 	 Eine Verletzung der in § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 
2008 (GV NRW S. 514), beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  

worden, die den Mangel ergibt. 


Wuppertal, den 06.08.2009 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 29.06.2009 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 1033 – Heinrich-Böll-Straße 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst im Norden die bebauten Grundstücke 
Heinrich-Böll-Straße 159-169 und führt im Westen entlang der Gemeinbedarfsflächen mit 
Spielplatzhaus/Jugendzentrum bis zur Bebauung Peter-Beier-Straße 16, verläuft im Süden 
durch die öffentliche Grünfläche und die anschließende Kleingartenanlage, führt weiter 
entlang der Bahntrasse und entlang der hinteren Grundstücksgrenzen der Wohnhäuser Am 
Buchenloh 4-12, umschließt weiter die  Verkehrsflächen Auf der Höhe bis Anschluss 
Meininger Straße, führt im Osten entlang des Fußweges bis zum Anschluss Heinrch-Böll-
Straße mit den bebauten Grundstücken Haus Nr. 182-188. 

Planungsziel: Auf Teilen der städtischen Grünfläche südlich der Heinrich-Böll-Straße soll an 
Stelle der früher vorgesehenen Mehrzweckhalle ein Wohngebiet ausgewiesen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. Etage, Zi. 
C156, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
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Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018) über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV NRW S. 514), beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Wuppertal, den 06.08.2009 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 05.11.2007 den nachstehend 
genannten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1100 V – Nesselstraße 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst eine Grundstücksfläche westlich der 
Nesselstr. zwischen den Häusern Nr. 30 und 36 gelegen. 

Planungsziel: Innerstädtische Verdichtung mit dem Angebot des Mehrgenerationenwohnens. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. Etage, Zi. 
C156, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 215 (1) Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
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14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

03. Mai 2005 (GV NRW S. 498), beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann
 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 


b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der Berichtigung unter der Nr. 29B angepasst. 

Wuppertal, den 07.08.2009 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 
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AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal 

Die Gesellschafterversammlung der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal hat 
am 30.06.2009 den Jahresabschluss zum 31.12.2008 festgestellt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 24.08.2009 bis 28.08.2009 im 
Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Korzert 15, 42349 Wuppertal, zur Einsichtnahme aus. 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Rinke Treuhand 
GmbH, Wuppertal, hat am 04. Mai 2009 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Wuppertal, im August 2009 
Die Geschäftsführung 

D:\Temp\Temporary Internet Files\OLKF5\Veröffentlichung 2008.doc 
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WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH 

Die Gesellschafterversammlung der WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH hat am 
30.06.2009 den Jahresabschluss zum 31.12.2008 festgestellt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 24.08.2009 bis 28.08.2009 im 
Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Korzert 15, 42349 Wuppertal, zur Einsichtnahme aus. 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Rinke Treuhand 
GmbH, Wuppertal, hat am 04. Mai 2009 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 
Wuppertal, im August 2009 

Die Geschäftsführung 

D:\Temp\Temporary Internet Files\OLKF5\Veröffentlichung 2008 WVW.doc 
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Bekanntmachung der Ev. Kirchengemeinde Vohwinkel für den Friedhof  
Ehrenhainstr.  

1. Ablauf der Ruhefrist an Reihengräbern  
Auf dem Friedhof Ehrenhainstraße  läuft die Ruhefrist der Gräber des Reihengrabfeldes 28 
für Erdbestattungen und des Reihengrabfeldes 28, Urnen-Reihe 1 ab. 
Die Berechtigten werden hiermit aufgefordert, bis zum 31.01.2010 das persönliche 
Eigentum (Grabmal, Pflanzen usw.) von den Gräbern zu entfernen. Danach werden 
die Gräber gemäß § 11 durch die Friedhofsverwaltung abgeräumt. Eigentumsrechte 
können dann nicht mehr geltend gemacht werden. 

2. Aufbietung von Wahlgräbern  
Die nachstehend aufgeführten Gräber befinden sich im ungepflegten Zustand.
 Alle Nutzungsberechtigten dieser Gräber sind verstorben oder nicht mehr zu ermitteln.  
Wird der Friedhofsträgerin kein neuer Nutzungsberechtigter oder eine neue Anschrift mitgeteilt, 
werden die Gräber gemäß § 9 und § 12 der Friedhofssatzung abgeräumt und eingeebnet. 
Eventuell auf diesen Gräbern befindliche Grabmale und sonstiges Zubehör fällt zum 31.01.2010 
in das Eigentum der Kirchengemeinde. Damit ist jegliches Recht an diesen Gräbern erloschen. 

Feld  Nr. Name 
1d  181-181a Stamm, 
18b   95-96    Simon 
27 305 Hübner 

Wuppertal, 28.07.2009 
Das Presbyterium 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote 

Aufgebot vom Sparkassenbuch 

Nr. 3426043893 
Nr. 3413971122 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 

Wuppertal, den 06.08.2009 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 

2. Kraftloserklärungen 

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 

Wuppertal, den STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 
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